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Stadtspitze will keine
neuen Unterkünfte 

zur Verfügung stellen
Die Anzahl von geflüchteten Perso-
nen, die vom Land auf den Land-
kreis Konstanz verteilt werden sol-
len, nimmt wieder zu. Laut Informa-
tionen des Landratsamts sind im
Oktober 70 und im November 77 Per-
sonen in den Landkreis gekommen.
Das Landratsamt muss nun die Ka-
pazitäten bei den Gemeinschaftsun-
terkünften hochfahren. Dafür soll
auch in Singen die vom Landkreis
von einem privaten Eigentümer ge-
mietete Gemeinschaftsunterkunft in
der Güterstraße reaktiviert werden. 

Oberbürgermeister Bernd Häusler
und Bürgermeisterin Ute Seifried
hatten schon im Vorfeld beim Land-
ratsamt Einspruch erhoben und ihre

Bedenken geäußert, dass weitere
geflüchtete Menschen nach Singen
gebracht werden. In einer Mail an
die zuständige Amtsleiterin Monika
Brumm bat das Singener Stadtober-
haupt um Verständnis, „… dass die
Stadt Singen keine weiteren Unter-
künfte zur Verfügung stellen wird.
Auch werden wir kein Grundstück für
mobile Hallen/Unterkünfte anbie-
ten. Die Stadt Singen hat die Kapazi-
tätsgrenze bei der Unterbringung
von Flüchtlingen erreicht, wenn
nicht sogar schon überschritten“, so
die Nachricht des Oberbürgermeis-
ters. 

Singen hatte bereits in der Vergan-
genheit 245 Menschen mehr unter-

gebracht, als dies im Verteiler-
schlüssel des Landkreises vorge-
sehen war. Bürgermeisterin Ute 
Seifried befürchtet bei einer erneu-
ten Zuteilung von geflüchteten Fami-
lien auch ein großes strukturelles 
Problem auf die Stadt zukommen. 

„Wir haben gerade bei der Kita-
Betreuung und in den Vorberei-
tungsklassen für Kinder Kapazitäts-
engpässe, Wenn wir noch mehr Kin-
der aufnehmen müssten, dann be-
kommen wir ein echtes Problem, wie
wir diese sinnvoll betreuen und be-
schulen können“, so die Bürger-
meisterin. Und Oberbürgermeister
und Bürgermeisterin sind sich einig:
„Jetzt sind andere Kommunen dran.“ 

HBK Singen: Erforschung zu Verletzungen im hohen Alter

Verschoben: Ballett
„Schwanensee“

Das Ballett „Schwanensee“, geplant
für den 7. Januar in der Stadthalle
Singen, wird auf Montag, 9. Januar
2023, verschoben. 
„Aufgrund der Corona-Situation ist das
Staatlich Russische Ballett Moskau im
Januar 2022 leider unplanbar und so-
mit nicht durchführbar geworden“, so
der Veranstalter Vaddi Concerts. 

Kreativer Schmuck für die
Weihnachtsbäume im Singener Rathaus

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b der Hardtschule bastelten einen besonderen
Schmuck für den Weihnachtsbaum im 3. OG des Rathauses. Bunte Sterne und kleine Tannenbäu-
me sorgen für adventliche Stimmung (linkes Bild). Viele farbige und originelle Details zeichnet die
Weihnachtsdekoration aus, die die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3c sowie die Handwerker
AG der 3. und 4. Klassen der Schillerschule für den großen Tannenbaum im Eingangsbereich des
Rathauses angefertigt haben (Bild rechts). 

Sie sind zufrieden mit der Testphase des Lastenrad-Systems in Singen (von links): Oberbürgermeister
Bernd Häusler, Radbeauftragte Petra Jacobi und Mobilitätsmanager Axel Huber.

626 Impfdosen wurden beim Gemeindeimpftag in Überlingen am Ried verimpft. 

Mehr als 1.000 Lastenrad-Nutzer
Die sechsmonatige Testphase mit
15 Lastenrädern in Singen ist erfolg-
reich zu Ende gegangen. Mehr als
1.000 Menschen haben die unter-
schiedlichen Lastenräder auf die
Probe gestellt. „Das große Interes-
se zeigt uns, dass wir auf dem rich-
tigen Weg sind“, sagt Oberbürger-
meister Bernd Häusler. 

Die Lastenräder standen von Mai
bis November an fünf Stationen am

Friedrich-Ebert-Platz, an der Ecke
August-Ruf-Straße/Hegaustraße,
auf dem Herz-Jesu-Platz, am Hoh-
garten beim Rathaus und in der Uh-
landstraße bei der Hohentwiel-Ge-
werbeschule an hochwertigen Sta-
tionen zur Ausleihe bereit. 

Aktuell ist man dabei, die Routen
auszuwerten, auf denen die Lasten-
räder unterwegs waren. Zudem
wird das Projekt evaluiert. Jeder,

der ein Lastenrad genutzt hat, er-
hält einen Fragebogen, mit dem
man das System bewerten und wei-
tere Anregungen geben kann.

Die Radverkehrsbeauftragte Petra
Jacobi und der Mobilitätsmanager
Axel Huber werden bis ins Frühjahr
2022 ein Konzept erarbeiten –
mit dem Ziel, dauerhaft ein Lasten-
rad-System in Singen zu etablier-
en. 

Neue Verwaltungsgebührensatzung
Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung eine neue Satzung der Stadt
Singen über die Erhebung von Verwaltungsgebühren (Verwaltungsgebühren-
satzung) beschlossen. 
Interessierte finden die komplette Satzung unter 
www.singen.de in der Rubrik „Öffentliche Bekanntmachungen“.

Das war ein erfolgreicher Gemein-
deimpftag in Überlingen am Ried:
Insgesamt 626 Impfdosen wurden
in der Zeit von 9.30 – 18.30 Uhr in
der Riedblickhalle verimpft. 

Großer Dank gebührt hier Jürgen

Schröder, dem Vorsitzenden des
Bürgervereins Überlingen am Ried
e.V., für die Organisation, herzlich
gedankt sei auch den drei Impf-
teams. 

Der nächste Einsatz des Mobilen Impf-

teams in Singen findet am Freitag,
10. Dezember, von 10.30 – 15 Uhr an
der Hohentwiel-Gewerbeschule statt.

Eine Übersicht über alle Impfaktio-
nen im Landkreis Konstanz unter: 
www.lrakn.de/coronaimpfung

Ein erfolgreicher Gemeindeimpftag 
in Überlingen am Ried

Städtische 
Dienststellen: 

Zutritt nur nach 3G
Wer das Rathaus oder eine
andere städtische Dienst-
stelle betreten möchte, der
muss die 3G-Regeln nach-
weisen können (geimpft, ge-
nesen oder getestet). Bür-
gerinnen und Bürger werden
gebeten, zuvor einen Termin

zu vereinbaren, um die entspre-
chenden Zugangskontrollen zu er-
leichtern. 
Zutritt erhält man mit einem zertifi-
zierten Impfnachweis sowie einem
gültigen Personalausweis. Genese-
ne können durch ein ärztliches At-
test sowie einem gültigen Ausweis
ihren Status nachweisen und nicht
geimpfte Personen brauchen ent-
weder einen negativen Schnelltest
(nicht älter als 24 Stunden) oder ei-
nen negativen PCR-Test (nicht älter
als 48 Stunden). 

! Alte verunfallte Menschen und ihre
Behandlung haben es ihm angetan:
Dr. Ronny Langenhan (46), Leiten-
der Oberarzt der Klinik für Unfall-
chirurgie, Handchirurgie und Or-
thopädie am Klinikum Singen,
forscht seit Jahren, damit es den
betagten Patienten seiner Klinik
besser geht. Sein Augenmerk gilt
der Alterstraumatologie, also der
Unfallbehandlung älterer und alter
Menschen.

Eine seiner Studien hat dabei be-
sondere Aufmerksamkeit in den
Fachkreisen erregt. In ihr unter-
suchte Langenhan im Verbund mit
Kollegen seiner Abteilung, inwie-
weit sich Infektionen nach einem
hüftgelenksnahen Oberschenkel-
bruch, bei dem ein Implantat einge-
setzt wurde, verringern lassen, in-
dem vor einer Operation der Urin
der verletzten Patienten auf eine
bakterielle Besiedelung untersucht
und bei vorliegendem Infekt dieser
umgehend mit Antibiotika behan-
delt wird. Denn, so Langenhan,
sehr viele älteren Menschen hätten,

oft auch unbemerkt, Harnwegsin-
fekte. Diese können sich negativ 

auf den OP-Erfolg auswirken, wenn
wegen einer Fraktur operiert wer-

den müsse. Und Frakturen des hüft-
gelenksnahen Oberschenkels (z.B.
Schenkelhalsbruch) sind bei betag-
ten Menschen alles andere als eine
Seltenheit.

Bei elektiven Hüftgelenk-Ersatz-
Operationen – beispielsweise bei
Hüftgelenkarthrose – ist die Vorun-
tersuchung auf Keimbelastung in
vielen Kliniken bereits Standard.
Bei Frakturen müsse es oft schnell
gehen, deswegen gehöre die Urin-
Untersuchung vor der OP leider
nicht zum Standard, bedauert Lan-
genhan. Doch mit seiner Studie, die
national und auch international für
Aufsehen gesorgt hat, belegte er,
dass der Patient von einer angepass-
ten antibiotischen Begleitbehand-
lung profitiert. Die Studie konnte er
bereits auf Fachkongressen vorstel-
len, zuletzt beim Alterstraumatolo-
gie Kongress in München. Auch bei
der Jahrestagung 2021 des QuMiK-
Verbunds erntete Langenhan mit
seiner Studie viel Anerkennung.

Mittlerweile macht er mit einer neu-

en Untersuchung auf sich aufmerk-
sam. Der Anteil der mindestens
100-jährigen Menschen, in der
Fachsprache Centenarians genannt,
nimmt aufgrund des demographi-
schen Wandels zu. Und damit wer-
den Patienten mit hüftnahen Ober-
schenkelbrüchen auch in dieser Al-
tersdekade immer häufiger. Lan-
genhan untersucht nun gemeinsam
mit Kollegen der Unfallchirurgi-
schen Kliniken in Chemnitz und Re-
gensburg, welche Ergebnisse bei
der Behandlung dieser Patienten zu
erwarten sind. 

Angesichts des demografischen
Wandels lohne es sich, auch bei
hochbetagten Menschen genauer
hinzuschauen und zu prüfen, wie
die Komplikationsrate nach der un-
umgänglichen OP verringert wer-
den kann. 

Über seine Centenarian-Studie wird
Langenhan auch beim diesjährigen
Deutschen Kongress für Orthopädie
und Unfallchirurgie (DKOU) in Ber-
lin berichten. 

Dr. Ronny
Langenhan
forscht zur
Unfallbe-
handlung
alter Men-
schen. Das
hat ihm
schon viel
Aufmerk-
samkeit in
der Fach-
welt einge-
bracht. 
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Ortschaftsrat tagt
öffentlich

Mittwoch, 8. Dezember, 19.30 Uhr:
Öffentliche Sitzung im Feuerwehr-
haus (Tagesordnung siehe Be-
kanntmachungstafel am Rathaus
und Beurener Homepage)

Verwaltungsstelle
geschlossen

Die Verwaltungsstelle bleibt am 15.
und 16. Dezember geschlossen. 

Gelber Sack
und Altpapier

Donnerstag, 9. Dezember: 
Gelber Sack 
Dienstag, 14. Dezember: 
Altpapier

Abfalltermine
Donnerstag, 9. Dezember: Biomüll
Montag, 13. Dezember: Gelber Sack

Abfalltermine
Donnerstag, 9. Dezember: 
Gelber Sack
Dienstag, 14. Dezember: Altpapier
Mittwoch, 15. Dezember: Biomüll

Christbaumverkauf
Der Kulturausschuss bietet einen
Christbaumverkauf am Samstag, 11.
Dezember, von 11 – 15 Uhr bei der Al-
ten Gemeindehalle (Zum Aachweg)
an. Für Einheimische gibt es einen
kostenlosen Lieferservice bis vor die
Haustüre. 

Führerscheinanträge
Führerscheinanträge können mit
den erforderlichen Unterlagen der
Fahrschule bei der Ortsverwaltung
eingereicht werden. 

Führungszeugnisse
Bei der Ortsverwaltung kann man so-
wohl persönliche, als auch erweiter-
te Führungszeugnisse beantragen.

Verwaltungsstelle geschlossen
Die Verwaltungsstelle bleibt am 15.
und 16. Dezember geschlossen. 

Abfalltermine
Dienstag, 14. Dezember: 
Biomüll und Restmüll
Mittwoch, 15. Dezember: Altpapier

Neue Öffnungszeiten
der Postfiliale

Die Postfiliale hat ab 3. Januar diens-
tags und donnerstags ab 14 Uhr ge-
öffnet (bisher 13 Uhr). 

Fundsachen
Zwei einzelne Schlüssel wurden bei
der Verwaltungsstelle abgegeben. 

Abfuhrtermine
Montag, 13. Dezember: Gelber Sack 
Mittwoch, 29. Dezember: 
Papiertonne 

Bohlingen

Friedingen

Beuren
an der Aach

Hausen
an der Aach

Schlatt
unter Krähen

Überlingen
am Ried

Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Singen für

das Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26. Oktober 2021 eine Nachtrags-
haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. 

Die vollständige Nachtragshaushaltssatzung finden Interessierte auf der
Singener Homepage (www.singen.de) unter der Rubrik „Öffentliche Be-
kanntmachungen“. 

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme zu den üblichen Dienststunden
im Rathaus, Zimmer 311, öffentlich aus. 

des Gemeinderates
am Dienstag, 14. Dezember,

um 16 Uhr im Rathaus,
Hohgarten 2, Bürgersaal

Tagesordnung:

1. Bürgerfragestunde

2. Bekanntgabe der in den nicht-
öffentlichen Sitzungen der Gre-
mien gefassten Beschlüsse

3. Grundsatzbeschluss zum Wie-
deraufbau der Scheffelhalle

4. Bebauungsplan/Örtliche Bau-
vorschriften „Oberdorfstraße“ –
Veränderungssperre

5. Bebauungsplan/Örtliche Bau-
vorschriften „Engener Straße“,
Beuren an der Aach
– Beschluss zur verkürzten er-
neuten Beteiligung der berühr-
ten Öffentlichkeit
– Beschluss zur verkürzten er-
neuten Beteiligung der berühr-
ten Behörden und Träger öffent-
licher Belange

6. Verkauf von Grundstücken an
Erbbauberechtigte – Vorgehen
bei bestehenden Erbbauverträ-
gen

7. Ausgliederung des Geschäfts-
bereichs Tourismus in den Fach-
bereich Kultur

8. Wirtschaftsplan 2022 
des Eigenbetriebs Kultur und
Tourismus Singen

9. Änderung von § 23 „Höhe der
Gebühren“ der Abfallsatzung der
Stadt Singen

10. Spenden und Zuwendungen

11. Mitteilungen

11.1 Jahresbericht 2019 – 2020
der Freiwilligen Feuerwehr Sin-
gen

11.2 Beantwortung von Anfragen
und Anträgen des Gemeindera-
tes

12. Anfragen und Anregungen

Besucherinnen und Besucher,
die nicht geimpft sind, werden
gebeten, einen Antigen- oder
PCR-Testnachweis vorzulegen.
Alle müssen während der gesam-
ten Sitzung eine medizinische
Maske dauerhaft tragen. Rechts-
grundlage: § 10 Absatz 6 der Co-
rona-Verordnung Baden-Würt-
temberg. 

Öffentliche Sitzung

Um die Anzahl von Wasserrohrbrü-
chen im Hause, insbesondere aber
bei Gartenleitungen, so gering wie
möglich zu halten, sollten Keller-
fenster geschlossen werden und ei-
ne ausreichende Kellertemperatur
herrschen. Gartenanschlüsse also
abstellen und leerlaufen lassen, so
dass darinstehendes Wasser nicht
gefriert und die Leitung unter Um-
ständen zum Bersten bringt. 

Oft zeigen sich Schäden erst in den
wärmeren Tagen, wenn eingefrore-
ne Leitungen beschädigt wurden
und das Wasser nach dem Auftauen
austritt. 

Die Stadtwerke raten den Hausei-
gentümern, ihre Hausinstallation
nach der Frostperiode auf nicht
sichtbare Schäden zu überprüfen.
Sie lassen sich unter Umständen am
Wasserzähler erkennen, wenn die-
ser einen ungewöhnlich hohen Ver-
brauch anzeigt. Wenn kein Wasser
gezapft wird, also vornehmlich
nachts, sollte der Zähler nämlich
zum Stillstand kommen.

Kein Frust bei Frost

Im Juni 2021 hat der Bundestag ei-
ne neue Pflegereform beschlossen.
Das Seniorenbüro informiert über
die wichtigsten Änderungen, die im
Januar 2022 in Kraft treten.

Die Pflegesachleistungen für die
ambulante Versorgung in der Häus-
lichkeit (durch einen Pflegedienst)
steigen um 5 Prozent:
– Pflegegrad 2 von 689 Euro auf 724
Euro
– Pflegegrad 3 von 1.298 Euro auf
1.363 Euro
– Pflegegrad 4 von 1.612 Euro auf
1.693 Euro
– Pflegegrad 5 von 1.995 Euro auf
2.095 Euro

Um die Anhebung zu erhalten, müs-
sen pflegebedürftige Menschen
keinen separaten Antrag stellen. 

Der Leistungsbetrag für die Kurz-

zeitpfle-
ge wird
von 1.612
Euro auf

1.774 Euro pro Kalenderjahr erhöht.
Sind die Mittel der Verhinderungs-
pflege nicht oder nicht ganz aufge-
braucht, kann dieser Betrag bis auf
3.386 Euro erhöht werden.

Heimbewohner sollen ab 1. Januar
2022 neben den Zahlungen der
Pflegekasse einen neuen Zuschlag
bekommen, der mit der Pflegedau-
er steigt. Der pflegebezogene Ei-
genanteil soll so im ersten Jahr im
Heim um 5 Prozent sinken, im zwei-
ten Jahr um 25 Prozent, im dritten
Jahr um 45 Prozent und ab dem
vierten Jahr um 70 Prozent. Wichtig
ist hierbei zu wissen, dass sich die
Reduzierung nicht auf die Gesamt-
kosten bezieht, d.h. die Kosten für
Unterkunft und Verpflegung sowie

Investitionskosten bleiben davon
unberührt und kommen zusätzlich
hinzu.

Finanziert werden die Erhöhungen
durch einen Beitragszuschlag für
Kinderlose, der um 0,1 Prozent-
punkte in der Pflegeversicherung
angehoben wird. Somit steigt der
Pflegeversicherungsbeitrag zum 1.
Januar 2022 von 3,3 Prozent für Kin-
derlose auf 3,4 Prozent des Brut-
toeinkommens. Für alle anderen
Beitragszahler liegt der Beitrag ab
dem 1. Januar 2022 wie bisher bei
3,05 Prozent. 

Ansprechpartnerinnen für weitere
Informationen: Gabriele Glocker,
Telefon 07731/85-540, und Anja
Haaff, Telefon 07731/85-560 – er-
reichbar: Montag bis Donnerstag
von 8.30 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr,
Freitag von 8.30 - 12 Uhr.

Pflegereform: Änderungen zum 
1. Januar 2022,
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Bebauungsplan und
Örtliche Bauvorschriften

„Ekkehardstraße/
Erzbergerstraße“

Aufstellungsbeschluss
gemäß § 2 Absatz 1 BauGB

(Aufstellung von Bauleitplänen)

Der Ausschuss für Stadtplanung
und Bauen der Stadt Singen hat in
öffentlicher Sitzung am 17. Novem-
ber 2021 die Aufstellung des Be-
bauungsplans und der Örtlichen
Bauvorschriften „Ekkehard-/Erz-
bergerstraße“ beschlossen.

Plangebiet
Das Plangebiet liegt im nordwest-
lichen Bereich der Singener „Ein-
kaufs-Innenstadt“. Das Plangebiet
selbst erstreckt sich über zwei
Teilbereiche von Quartieren nörd-
lich und südlich der Ekkehardstra-
ße, in unmittelbarer Nachbar-
schaft zur Ekkehard-Realschule.

Es grenzt im Norden an die rück-
wärtigen Grundstücksgrenzen der
Grundstücke an der Freiheitstra-
ße, im Osten teilweise an die Au-
gust-Ruf-Straße und an die rück-
wärtige Grundstücksgrenze der
„Markt-Passagen“-Grundstücke,
im Südosten an die Grundstücks-
grenzen der Gebäude Ekkehard-
straße 16a/16b (Stadtbücherei/
„Depot“) ebenso, im Südwesten
an die südliche Grenze des Grund-
stücks Erzbergerstraße 8a/8b (La
Villa/Villa Consult) und im Westen
an die Erzbergerstraße. Die exak-
ten Grenzen des Plangebiets erge-
ben sich aus dem abgebildeten
Übersichtsplan. 

Ziel und Zweck der Planung
Der Bebauungsplan/die Örtlichen
Bauvorschriften „Ekkehardstra-
ße/Erzbergerstraße“ haben die
übergeordnete Zielsetzung, die
besondere Charakteristik der
gründerzeitlichen Innenstadt Sin-
gens im Plangebiet mit städtebau-
lich prägnanten Zusammenhän-
gen zu erhalten.

Eine weitere Entwicklung kann nur
im Rahmen des Maßstabs gewährt
werden, den die bestehende Be-
bauung, insbesondere gründer-
zeitliche Bebauung in ihrer Kuba-
tur und Ausprägung vorgibt. 

Die das Stadtbild prägende Sil-
houette der bestehenden Bebau-
ung ist unter diesen Gesichts-
punkten zu berücksichtigen.

Ein wesentlicher Gesichtspunkt
besteht darin, die Wohnnutzungen
und die innenstadttypischen Nut-
zungen, wie z.B. Handel und
Dienstleistung insbesondere in
den Erdgeschossen, zu erhalten,
zu verbessern und aufzuwerten.

Mit dem Bebauungsplan wird die
Zielsetzung verfolgt, stadtbildprä-
gende Gebäude und für Singen ty-
pische Straßenräume zu erhalten.
Mit den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes/der Örtlichen Bauvor-
schriften soll die Kubatur der zu-
lässigen Gebpäude so gesteuert
werden, dass das Erscheinungs-
bild der Bebauung erhalten oder
in angemessenem Rahmen weiter-
entwickelt werden kann.

Verfahren
Die Aufstellung des Bebauungs-
plans und der Örtlichen Bauvor-
schriften wird im beschleunigten
Verfahren nach § 13a BauGB
durchgeführt, da das Plangebiet
mit seiner Lage im Randbereich
der Singener Innenstadt eine reine
Fläche der Innenentwicklung dar-
stellt.

Durch den Bebauungsplan wird
außerdem keine Zulässigkeit von
Vorhaben begründet, die einer
Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung unter-
liegen würden. Anhaltspunkte für
eine Beeinträchtigung von Schutz-
gütern im Sinne des § 1 Absatz 6
Nummer 7 Buchstabe b BauGB be-
stehen nicht. 

Entsprechend der gesetzlichen Re-
gelung wird daher von der Um-
weltprüfung nach § 2 Absatz 4,

von dem Umweltbericht nach § 2a,
von der Angabe nach § 3 Absatz 2
Satz 2, welche Arten umweltbezo-
gener Informationen verfügbar
sind, sowie von der zusammenfas-
senden Erklärung nach § 6 Absatz
5 Satz 3 und § 10 Absatz 4 abgese-
hen. 

Einsichtnahme
Die Öffentlichkeit kann sich beim
Fachbereich Bauen, Abteilung
Stadtplanung, Rathaus, Hohgar-
ten 2, 1. OG, Flur, Zimmer 103-105,
141-144, 78224 Singen, während
der üblichen Dienststunden über
die allgemeinen Ziele und Zwecke
sowie die wesentlichen Auswir-
kungen der Planung unterrichten. 

Singen, 8. Dezember 2021

gez. Bernd Häusler
Oberbürgermeister 
der Stadt Singen

der Stadt Singen über
die Veränderungssperre

„Ekkehardstraße/
Erzbergerstraße“

Gemäß § 14 Baugesetzbuch
(BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. November
2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 9 des Geset-
zes vom 10. September 2021
(BGBI. I S. 4147); in Verbindung
mit § 4 der Gemeindeordnung Ba-
den-Württemberg (GemO) in der
Fassung der Bekanntmachung
vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber.
S. 698), zuletzt geändert durch
Art. 2 des Gesetzes zur Änderung
des Kommunalabgabengesetzes
und der Gemeindeordnung vom 2.
Dezember 2020 (GBl. S. 1095), hat
der Gemeinderat der Stadt Singen
in der öffentlichen Sitzung am 30.
November 2021 die Veränderungs-
sperre „Ekkehardstraße/Erzber-
gerstraße“ als Satzung beschlos-
sen.

§ 1
Zu sichernde Planung

Der Ausschuss für Stadtplanung
und Bauen (SBU) hat am 9. De-
zember 2020 entschieden, von
seinen planungsrechtlichen Siche-
rungsinstrumenten nach §§ 14, 15
BauGB Gebrauch zu machen. Der
Gemeinderat hat am 15. Dezember
2020 die Aufstellung des Bebau-
ungsplans „Ekkehardstraße/Erz-
bergerstraße“ und die Örtlichen
Bauvorschriften beschlossen so-
wie den Zurückstellungsbeschluss
vom 15. Dezember 2020 beschlos-
sen. Am 17. November 2021 wurde
der Aufstellungsbeschluss mit den
städtebaulichen Zielsetzungen be-

kräftigt. Zur Sicherung der Pla-
nung wird für das in § 2 bezeichne-
te Gebiet eine Veränderungssper-
re beschlossen. 

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

der Satzung
Der räumliche Geltungsbereich ist
im Lageplan vom 19. Oktober 2021
dargestellt (siehe § 3 der Satzung)
und entspricht dem Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanverfah-
rens „Ekkehardstraße/Erzberger-
straße“. Das Gebiet befindet sich
im nordwestlichen Bereich der
Singener „EinkaufsInnenstadt“. Es
grenzt im Norden an die rückwärti-
gen Grundstücksgrenzen der
Grundstücke an der Freiheitstra-
ße, im Osten teilweise an die Au-
gust-Ruf-Straße und an die rück-
wärtigen Grundstückgrenze der
„Markt-Passagen“-Grundstücke,
im Südosten an die Grundstücks-
grenzen der Gebäude „Ekkehard-
straße 16a/16b (Stadtbüche-
rei/„Depot“), im Südwesten an die
südliche Grenze des Grundstücks
Erzbergerstraße 8a/8b (La Vil-
la/Villa Consult) und im Westen an
die Erzbergerstraße. 

§ 3
Bestandteil der Satzung

Bestandteil dieser Satzung ist der
Lageplan in der Fassung vom 19.
Oktober 2021. 

§ 4
Rechtswirkungen der
Veränderungssperre

Vorhaben im Sinne des § 29 Bau-
gesetzbuch (BauGB) dürfen nicht
durchgeführt oder bauliche Anla-

gen nicht beseitigt werden. Erheb-
liche oder wesentlich wertstei-
gernde Veränderungen von Grund-
stücken und baulichen Anlagen,
deren Veränderungen nicht geneh-
migungs-, zustimmungs- oder an-
zeigepflichtig sind, dürfen nicht
vorgenommen werden. Wenn
überwiegende öffentliche Belange
nicht entgegenstehen, kann von
der Veränderungssperre eine Aus-
nahme zugelassen werden.

§ 5
Inkrafttreten und

Außerkrafttreten der
Veränderungssperre

Die Veränderungssperre tritt am
Tage nach der ortsüblichen Be-
kanntmachung in Kraft. Sie tritt
nach Ablauf von zwei Jahren seit
ihrem Inkrafttreten und auch dann
außer Kraft, sobald und soweit die
Bauleitplanung rechtsverbindlich
abgeschlossen ist. Auf die Zwei-
jahresfrist ist der seit der Zustel-
lung der ersten Zurückstellung ei-
nes Baugesuchs nach § 15 Absatz
1 Baugesetzbuch (BauGB) abge-
laufene Zeitraum anzurechnen.
Die Gemeinde kann die Frist um
ein Jahr verlängern.

Singen, 8. Dezember 2021
gez. Bernd Häusler
Oberbürgermeister 
der Stadt Singen

Hinweis
nach § 4 Absatz 4 
der Gemeindeordnung:

Satzungen, die unter Verletzung
von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung
oder aufgrund der Gemeindeord-
nung zu Stande gekommen sind,
gelten ein Jahr nach der Bekannt-
machung als von Anfang an gültig
zu Stande gekommen. Dies gilt
nicht, wenn

1. die Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung
der Satzung verletzt worden sind,

2. der Oberbürgermeister dem 
Beschluss nach § 43 der Gemein-
deordnung wegen Gesetzwidrig-
keit widersprochen hat oder wenn
vor Ablauf der in Satz 1 genannten
Frist die Rechtsaufsichtsbehörde
den Beschluss beanstandet hat
oder die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften ge-
genüber der Stadt unter Bezeich-
nung des Sachverhalts, der die
Verletzung begründen soll, schrift-
lich geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr.
2 geltend gemacht worden, so
kann auch nach Ablauf der in Satz
1 genannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen.

Öffentliche Bekanntmachung

Satzung

Die Reihengräber, deren Verfügungszeit abgelaufen ist, werden ab Januar
2022 abgeräumt. Aktuell geht es um die Reihengräber in der Abteilung 014
Feld 4 (Alte Grablage: Abteilung N Feld 1) mit den Sterbejahren 1994 bis
1996. 

Bei weiteren Fragen steht die Friedhofsverwaltung gerne zur Verfügung: 
Telefon 07731/85-387. 

Friedhofsamt informiert – Abteilung 014 Feld 4:

Reihengräber werden abgeräumt


